
 

Bachelorarbeiten im Studiengang Urbanistik 

Betreuungsmodalitäten an der Professur Stadtplanung 

Wintersemester 2022/23 bis Sommersemester 2024 

(Stand: 31.01.2023) 

 

Betreuung 

Studierende, die ihre Bachelorarbeit an der Professur Stadtplanung schreiben möchten, 

können das Thema ihrer Arbeit, Forschungsfrage und Forschungsaufbau in Absprache mit 

den Mitarbeiter:innen der Professur selbstständig entwickeln. Eine Übersicht zu möglichen 

Themen ist hier zu finden. 

 

Zur Betreuung an der Professur Stadtplanung sind verschiedene Konstellationen möglich: 

 
1. Erstbetreuung durch Vertr.-Prof. Dr.-Ing. Sandra Huning 

a. Zweitbetreuung durch eine:n wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in der Professur 

Stadtplanung 

b. Zweitbetreuung durch eine:n wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in einer anderen 

Professur 

2. Erstbetreuung durch eine andere Professur, Zweitbetreuung durch eine:n 

wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in der Professur Stadtplanung (inhaltliche Betreuung und 

Notengebung in der Hauptverantwortung der Erstbetreuung) 

 
 

Ablauf der Betreuung 

Bachelorarbeiten können an der Professur Stadtplanung zweimal jährlich angemeldet 

werden, einmal zum Wintersemester (Abschluss bis 31.03. des Folgejahres) und einmal zum 

Sommersemester (Abschluss bis 30.09. des Jahres). Begründete Ausnahmen sind 

möglich. 

 

1) Für eine erste Themenabsprache stehen die wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen in ihrer 

Sprechstunde zur Verfügung. Diese Absprache darf gerne frühzeitig erfolgen.  

 

2) Auf der Grundlage dieser Absprache erarbeiten die Studierenden ein Exposé mit 

Forschungsgegenstand, Ziel und Forschungsfrage, Aufbau der Arbeit und erster 

Literaturrecherche. Im Exposé soll auch die gewünschte Betreuungskonstellation angegeben 

werden.  

 

3) Die Studierenden reichen das Exposé bis zum 15.10. (für das Wintersemester) bzw. 

15.04. (für das Sommersemester) ein. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung. Die 

Betreuungszusage richtet sich nach dem Exposé und nach den Kapazitäten der Professur. 

4) Nach der Zusage der Betreuung durch die Professur Stadtplanung beginnt der offizielle 

Anmeldungsprozess über das Sekretariat, Frau Lisa Siegert. Voraussetzung hierfür ist die 

Zulassung zur Thesis durch das Prüfungsamt, bei der auch ein entsprechendes Formular 

https://www.uni-weimar.de/fileadmin/user/fak/architektur/professuren_institute/Stadtplanung/Downloads/Professur-Stadtplanung_Themen-Abschlussarbeiten_Stand-2023_NEU-NEU.pdf


 

ausgehändigt wird. Sobald die Zulassung vorliegt und der Bearbeitungsbeginn feststeht, ist 

das Sekretariat vorab per E-Mail zu informieren. Frau Lisa Siegert wird die benötigten 

Angaben für die Erstellung des Ablaufplans abfragen. Der Ablaufplan wird entsprechend 

erstellt, und die:der Studierende erhält eine Nachricht, wenn dieser zur Unterschrift 

bereitliegt. Die Zulassung ist dann mitzubringen. 

 

5) Während der Vorlesungszeit finden ein Bachelor-Thesis-Kolloquium statt. Die Termine 

werden zu Beginn der Vorlesungszeit bekanntgegeben. Die Teilnahme an den Kolloquien ist 

laut StuPo2014 verpflichtend. Hier erhalten die Teilnehmer:innen zum einen die Gelegenheit, 

Schritte im Forschungsprozess gemeinsam zu besprechen (Eingrenzung der 

Forschungsfrage, Datenerhebung und -auswertung etc.). Zum anderen können sie ihre 

eigene Arbeit präsentieren und zur Diskussion stellen. 

 
6) Während der Bearbeitungszeit bieten die wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen 

zusätzlich zu den Kolloquien jeweils zwei Konsultationen an. 

 

 

Abgabe und Verteidigung 
 

Die Bearbeitungszeit beträgt 14 Wochen ab Zulassung. Der Umfang des Textteils soll 

160.000 bis 210.000 Zeichen (60 bis 80 Seiten) inklusive Leerzeichen nicht überschreiten. 

Die Zeichenzahl ist auf der Arbeit zu vermerken. 

Die Bachelorarbeit ist in zweifacher Ausführung zuzüglich digitaler Kopie (gerne auf einem 

Stick, der im Anschluss wieder mitgenommen werden kann) fristgerecht bei Frau Lisa 

Siegert im Sekretariat Stadtplanung abzugeben.  

Die Bewertung der schriftlichen Leistung erfolgt innerhalb eines Monats nach deren Abgabe, 

die mündliche Prüfung zeitnah im Anschluss in Absprache mit den Prüfer:innen. Eine 

frühzeitige Absprache der Termine für die Verteidigungen (insgesamt 45 Minuten, davon 20 

bis 25 Minuten Vortrag) mit allen Beteiligten ist erforderlich und erwünscht. 

Hieraus ergeben sich folgende Terminketten für die Betreuung: 

Studienabschluss im Wintersemester zum 31.03. 

15.10. Abgabe des Exposés 

Mitte November Anmeldung der Arbeit (Bearbeitungszeit 14 Wochen) 

Mitte/Ende Februar Abgabe der Arbeit 

Ende März Verteidigung 

 

Studienabschluss im Sommersemester zum 30.09. 

15.04. Abgabe des Exposés 

Mitte Mai Anmeldung der Arbeit (Bearbeitungszeit 14 Wochen) 

Mitte/Ende August Abgabe der Arbeit 

Ende September Verteidigung 
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